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RS OGH 1967/2/17 12Os220/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1967

Norm

StPO §151 Z1

Rechtssatz

Geistliche dürfen über das, was ihnen in der Beichte anvertraut wurde, auch dann nicht als Zeugen vernommen

werden, wenn sie der Beichtende ermächtigt hat, über den Inhalt der Beichte mit einer bestimmten Person sprechen

zu können. § 151 Z 1 StPO sieht keine Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht vor.

Entscheidungstexte

12 Os 220/66
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